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20
09

  
� Einführung des Teilbesteuerungsverfahrens 

 
� Wechsel zum Teilbesteuerungsverfahren bei der Einkommenssteuer 
� Änderung der Voraussetzungen für das Teilsatzverfahren bei der 

Vermögenssteuer 
 
Achtung:  für die Steuerperiode 2009 besteht ein Wahlrecht: alterna-
tiv kann die Milderung der Doppelbelastung nach dem bisherigen 
Recht beantragt werden! 
 

� Halbierung der Vermögenssteuer 
� Reduktion des Quellensteuersatzes auf 3 Promille bei Forderungen 

von im Ausland wohnhaften Gläubigern mit hypothekarischer Siche-
rung im Kanton Luzern 
 

     

20
10

  
� Abschaffung der Dumont-Praxis 
� vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen und straflose Selbstan-

zeige 
� Erhöhung des Zinsfreibetrages auf Kundenguthaben bei der Ver-

rechnungssteuer auf Fr. 200 

 
� Abschaffung der Dumont-Praxis 
� vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen und straflose Selbstan-

zeige 
� Reduktion der einfachen Gewinnsteuer von 4% auf 3% 
� Reduktion der einfachen Kapitalsteuer von 1 auf 0,5 Promille (auch) 

bei steuerbarem Eigenkapital bis Fr. 5 Mio. 
� Erhöhung des Freibetrags beim Eigenkapital von Vereinen, Stiftun-

gen und übrigen juristischen Personen auf Fr. 100'000. 
     
    Formelle Inkraftsetzung von Anschlussgesetzgebungen:  

� kollektive Kapitalanlagen (gestützt auf StHG ab 2007) 
� Indirekte Teilliquidation und Transponierung (gestützt auf StHG ab 

2008)     
� Gaststaatgesetz (gestützt auf StHG ab 2008) 
� Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren (gestützt auf StHG ab 2008) 
� Abschaffung steuerbegünstigte Arbeitsbeschaffungsreserven (ab 

1.7.2008 kraft Bundesrechts keine Bildung mehr möglich) 
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� Unternehmenssteuerreform II   

o Steuererleichterungen für Selbständigerwerbende  
o Ausdehnung des Ersatzbeschaffungsbegriffs 
o Kapitaleinlageprinzip 

    
� Bundesgesetz über die steuerliche Entlastung von Familien mit Kin-

dern 
o neuer Abzug von Fr. 10'000 für die Drittbetreuung eines Kin-

des bis 14 Jahre 
o hälftige Teilung des Kinderabzugs bei getrennt besteuerten El-

tern mit Kindern unter gemeinsamer elterlicher Sorge 
o Steuerermässigung auf dem Steuerbetrag für jedes Kind bzw. 

jede unterstützungsbedürftige Person von Fr. 250  
 
� neuer Abzug für Zuwendungen an politische Parteien 
 
� jährlicher Ausgleich der kalten Progression ab Steuerjahr 2010 
 

 
� Anschlussgesetzgebung Unternehmenssteuerreform II  

o Steuererleichterungen für Selbständigerwerbende 
o Ausdehnung des Ersatzbeschaffungsbegriffs 
o Kapitaleinlageprinzip 

   
� neuer Einkommenssteuertarif (Entlastung schwergewichtig mittle-

re/höhere Einkommen) 
� neuer Abzug von Fr. 2'000 für die Eigenbetreuung eines Kindes bis 

15 Jahre 
� Ausgleich der kalten Progression beim Versicherungs-, Parteispen-

den-, Zweiverdiener-, Kinder-, Fremdbetreuungs- und Unterstüt-
zungsabzug   

� neue Höchstbelastungsvorschrift für natürliche Personen (§ 62) 
� Senkung des Minimalsteuersatzes auf 1 Promille 
� Senkung der Höchstbelastung bei Korporationsgemeinden  
� Abschaffung der Einsicht in Steuerdaten 
  

     
    Sondersteuern:      

� Gleichstellung von Stief- und Pflegekinder mit Nachkommen bei der 
Erbschaftssteuer 

� eingeschränkte Anwendung des subsidiären Handänderungswertes 
bei der Handänderungssteuer 

� Unterstellung der ausserkantonalen Liegenschaftenhändlerinnen und 
-händler neu unter die ordentliche Einkommens- oder Gewinnsteuer 
(anstelle der Grundstückgewinnsteuer)  

� Lockerung des Aufschubs der Grundstückgewinnsteuer bei der Er-
satzbeschaffung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 
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Reduktion der einfachen Gewinnsteuer von 3% auf 1,5% 

 


